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Feststellungsbescheid des Vorstandes der Stiftung Kindergesundheit über den 

Jahresabschluss der Child Health Service gGmbH 
 
 
Stiftung:  Stiftung Kindergesundheit 
Adresse:  c/o Dr. von Haunersches Kinderspital 

Lindwurmstr. 4 
80337 München 

Vorstand:   Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Berthold Koletzko 
   Dipl. Kfm. Hans-Dieter Heidemann 
   PD. Dr. med. Katharina Bühren 
   
 
Tochtergesellschaft:  Child Health Service gGmbH 
Adresse:   Hermann-Schmid-Str. 10 
   80336 München 
 
 
Betrifft:  
Feststellung des Jahresabschlusses der Child Health Service gGmbH für das Geschäftsjahr 2023 
 
Datum: München, 12.11.2024 
 
Der Vorsitzende des Vorstandes der Stiftung Kindergesundheit hat am 12.11.2024 gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung der Stiftung den Jahresabschluss der Tochtergesellschaft, 
Child Health Service gGmbH, für das Geschäftsjahr 2023 geprüft und festgestellt. 
 
Im Rahmen dieser Prüfung wurde insbesondere stichprobenartig geprüft: 

1. die ordnungsgemäße Buchführung und der Jahresabschluss gemäß den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB), 

2. die Einhaltung steuerrechtlicher Bestimmungen, insbesondere in Bezug auf die 
Gemeinnützigkeit der Stiftung, 

 3. die wirtschaftliche Lage der Tochtergesellschaft und deren Auswirkungen auf die Stiftung, 
 4. die Angemessenheit und Plausibilität der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, 

5. die korrekte Verbuchung und Darstellung der Mittelverwendung im Einklang mit den 
gemeinnützigen Zielen der Stiftung. 
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Ergebnis der Prüfung 
Der Vorsitzende des Vorstands bestätigt hiermit seine Überzeugung, dass der Jahresabschluss der Child 
Health Service gGmbH für das Geschäftsjahr 2023 ordnungsgemäß aufgestellt und alle wesentlichen 
Vorgaben eingehalten wurden. Der Jahresabschluss gibt nach Überzeugung des Vorsitzenden des 
Vorstandes ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft wieder. Ferner liegen keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen die 
Gemeinnützigkeitsvorschriften vor. 
 
 
Feststellung des Jahresabschlusses 
Der Vorsitzende des Vorstands der Stiftung Kindergesundheit stellt hiermit den Jahresabschluss der 
Child Health Service gGmbH für das Geschäftsjahr 2023 in der vorgelegten Form fest und genehmigt 
diesen. Die Entlastung der Geschäftsführung der Child Health Service gGmbH wird hiermit ebenfalls 
erteilt. 
 
Dieser Feststellungsbescheid tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
München, 12. 11.2024 
 

 
Prof. Dr. med. Berthold Koletzko, 1. Vorstandsvorsitzender 
 
Dieses Dokument ist Bestandteil der Unterlagen der Stiftung Kindergesundheit und der Child Health 
Service gGmbH und wird der Aufsichtsbehörde zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
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